
Amtliche Mitteilung 65-2023 vom 22.12.2023 

Wahlordnung der Hochschule Fulda - University of Applied 
Sciences für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten 
vom 12. Mai 2021 

Hier: Einfügen eines Annex bzgl. Hilfskräfterat 

Der Senat der Hochschule Fulda hat am 13.12.2023 folgenden Annex beschlossen: 

 

Annex zur Wahlordnung der Hochschule Fulda - University of Applied Sciences 
für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten: 

Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Wahlen zum Hilfskräfterat gemäß § 97 
Abs. 7 HPVG an der Hochschule Fulda. Soweit dieser Annex keine abweichenden 
Regelungen enthält, ist die Wahlordnung in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden. 

 

§ 1 Grundsätze der Wahl 
(1) Die Vertreter*innen des Hilfskräfterats werden in freier, gleicher, geheimer und 
unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) 
gewählt. Die Wahl findet regelmäßig zusammen mit den hochschulweiten 
Gremienwahlen der Studierenden statt. 
(2) Die Wahlberechtigten haben so viele Stimmen wie Sitze zu vergeben sind. Es 
darf jedoch nur eine Stimme pro Bewerber*in vergeben werden. 

(3) Gewählt sind die Bewerber*innen in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Zahl 
von Stimmen. Bewerber*innen, die danach keinen Sitz mehr erhalten, sind in 
absteigender Reihenfolge ihrer Stimmen Nachrücker*innen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom vorsitzenden Mitglied des Wahlvorstandes zu ziehende Los. 

 

§ 2 Aktives und passives Wahlrecht 

(1) Das aktive und passive Wahlrecht folgt aus den Vorgaben des § 97 Absatz 7 Satz 
4 und 5 HPVG. 

(2) Das passive Wahlrecht für die Wahl zum Hilfskräfterat steht allen Studierenden 
zu, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags als studentische Hilfskraft 
an der Hochschule Fulda beschäftigt sind. Das aktive Wahlrecht steht allen 
Studierenden zu, die am ersten Wahltag als studentische Hilfskraft an der 
Hochschule Fulda beschäftigt sind. 

 

§ 3 Amtszeit 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Hilfskräfterates beträgt ein Jahr und beginnt 
jeweils am 01.04. eines jeden Jahres. Nach Beendigung der Tätigkeit als 
studentische Hilfskraft bleibt die Mitgliedschaft im Hilfskräfterat für die restliche 
Amtszeit bestehen, solange die betreffende Person auch Mitglied der Hochschule ist. 
Der Hilfskräfterat wählt aus seiner Mitte eine Sprecherin*. 
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(2) Endet die Mitgliedschaft im Hilfskräfterat, z.B. auch durch Rücktritt aus dem 
Hilfskräfterat, rückt die nächstplatzierte Nachrücker*in nach für den Rest der Amtszeit 
nach. 

(3) Scheidet das letzte Mitglied des Hilfskräfterats vorzeitig aus, finden Nachwahlen 
für den Rest der Wahlperiode statt, sofern diese noch nicht zu mehr als der Hälfte 
verstrichen ist. Für diese Nachwahlen ist wiederum der Wahlvorstand zuständig, der 
für die vorhergehende Wahl gebildet wurde. Die Vorsitzende* des Wahlvorstands lädt 
zeitnah nach Bekanntwerden des Ausscheides zu einer Sitzung des Wahlvorstands 
ein. 

 

§ 4 Wählerverzeichnis 
(1) Für die Wahl zum Hilfskräfterat wird ein eigenes Wählerverzeichnis erstellt. 

(2) Das Wählerverzeichnis für den Hilfskräfterat wird in der Woche vor dem ersten 
Wahltag während der allgemeinen Dienststunden offengelegt und am Freitag vor der 
Wahl um 12 Uhr geschlossen.  

 

§ 5 Wahlvorschläge für Hilfskräfterat 

(1) Wahlvorschläge werden innerhalb der vom Wahlvorstand bestimmten Frist von 
mindestens zwei Wochen bei der Wahlleitung eingereicht. Es kann jede Studierende* 
vorgeschlagen werden oder sich selbst vorschlagen, die zum Zeitpunkt der 
Einreichung des Wahlvorschlags als studentische Hilfskraft an der Hochschule 
beschäftigt ist. Bei Vorschlag durch einen Dritten, der selbst nicht kandidiert, ist 
derjenige dafür verantwortlich, dass die Zustimmung der jeweiligen Kandidat*in auf 
dem von ihm jeweils verantworteten Wahlvorschlag vorliegt. 

(2) Kandidieren weniger Personen als die gesetzlich vorgesehene Anzahl, verringert 
sich die Anzahl der Mitglieder des Hilfskräfterats auf die Anzahl der kandidierenden 
Personen. Gehen während einer gegebenenfalls durch den Wahlvorstand gesetzten 
Nachfrist keine Kandidaturen ein, findet keine Wahl zum Hilfskräfterat statt. 

 

§ 6 Wahlverfahren 

(1) Der Wahlvorstand bestimmt, ob die Wahl als Urnenwahl mit der Möglichkeit der 
Briefwahl oder als internet-basierte Online-Wahl (Elektronische Wahl) durchgeführt 
wird, sie soll mit dem gleichen Verfahren durchgeführt werden wie die 
hochschulweiten Gremienwahlen der Studierenden, mit denen sie gemäß § 2 Absatz 
1 zusammen abgehalten wird. Die Elektronische Wahl ist nur dann zulässig, wenn 
bei ihrer Durchführung die geltenden Wahlrechtsgrundsätze, insbesondere die 
Grundsätze der geheimen Wahl und der Öffentlichkeit der Wahl, gewahrt sind. Für 
den Fall einer Neuwahl gemäß § 3 Absatz 3 kann der Wahlvorstand bestimmen, 
dass die Neuwahl als Briefwahl durchgeführt wird. 

(2) Im Vorfeld der Wahlen, spätestens aber zwei Wochen vor Ende der 
Einreichungsfrist der Wahlvorschläge, ist eine Vollversammlung der studentischen 
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Hilfskräfte durchzuführen, zu der die Sprecherin* des Hilfskräfterats einlädt. Der 
Wahlvorstand unterstützt die Sprecherin* bei der organisatorischen Umsetzung. 

 

§ 7 Übergangsvorschriften und Inkrafttreten 

(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 lädt der Wahlvorstand zur ersten Vollversammlung 
ein.  

(2) Abweichend von §§ 1 Absatz 1 Satz 2, 3 Abs. 1 Satz 1 kann die erste Wahl nach 
Inkrafttreten dieser Ordnung unabhängig von den hochschulweiten Gremienwahlen 
der Studierenden durchgeführt und eine kürzere Amtszeit festgelegt werden. Die 
Entscheidungen trifft der Wahlvorstand. 

(3) Dieser Annex tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Mitteillungen der Hochschule in Kraft. 

 

 

Fulda, 22.12.2023 

 

gez. 

Prof. Dr. Karim Khakzar 

Präsident der Hochschule Fulda 


